
)"Beiblatt 25. Juni 1951. 

242!A.B.z. 

zu /2:89/J Anfragebeantwortunh 

Auf die Anfrage der Abg" FOI'dinal'lda F los S In a n n und Genossen 

vom 6.Juni 1951, betreffend Bezahlung der Mine:ralClsteue:r durch die 

russische Erdölgef,Jellschaft "0roplt, teilt Bund.esmiruste17 für Finanzen 

Dr.H a'r gar e t hamit; 

Nach den Bestimmungen des österreichischen Mineralölsteuergesetzes 

vom l8.Mai 1949, BGB1.Nr'~140~ ist lir im Gegensatz zu dei" be;i anderen Ver

brauchssteuern vorgesehenen Entriohtung der Steuer im Zeitpunkt der Wegbrin~ 

gung aus der Erzeugungsstätte duroh den Hersteller ~ bei minera1ölsteuer

pfliohtigen Gegenständen die Mineralölabgabe und der Zusohlag zu d~rselben 

im Zeitpunkte der nbernahme der mineralölsteuerpflichtigen Gegenstände aus 

den Herstellungsbetriehen durch die Grossverteilerorganisationon zuent

richten. Zu letzteren . gehört neben dem Evidenzbüro österreichischer 

Mineralölfirmen in Wien auch die ItOroplt-Handels A .. G. in Wien, welche im 

Handelsregister eingetragen ist. Diese A,IG" hat sich bisher den österre1-, 
chis ehen Steuergesetzen d~chaus unterworfen.. Die Mineralölabgabe sowie der - l.n 
Bundeszuschlag zu dieser Abgabe ist/der vom Gesetze gefo~derten Hone stets 

entrichtet worden.-
. , , 

Die Firma "Oropll-Bandels A.G .. in Wien versteuert die von ihr bei der 

russisohen Erdi.:lveJ:'Wa.ltung übernommenen El'döldestillate zur Gänze" Bie 

gestattet dj,e Einsichtnahme in alle ihre Gesohäf'tsaufschreibungen und stellt 

zusätzlich etwa gewünschte Behelfe ihrer ordnUlfgsgemässen lluchführung 

~ur Verfügung. Die Überplüfung der steuerlich relevanten U~terlagen ist 

demnach in vollem Umfang möglich. 

Dagegen ist eine Uberprüfung der lletriebsverhältnisse in den der 

sowjetischen Mirieralölverwaltung - S!JI'J1 - gehörigen bzw. ihr direkt Unter

stehenden Raffinerien und Lagern nicht möglioh,. da den finanzbehördliohen 

Uberwachungsorganen ." der Zu tri t t vGrWeh:r:t wird.& 
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